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. . . XlI. GesetzgebuogspeflO e 

DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

Zl. 5766-Pr.2/1971 

An die 

'v/len, 
I. 

.5 I Juni 1971 

Kanzlei,des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1Jien..L1$ 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Robak und Genossen vom',,5.l'1ai 
1971, Nr. 579/J, betr.effend Abkommen über den \-Iarenverkehr im 
Kleinen Grenzverkehr mit ,Jugoslawien, beehre ich. mich auszu­

führen: 

Einen Warenverkehr im Kleinen Grenzverkehr mit Jugoslawien 

sieht 
1,. das Abkommen zl!lischen der Republik Österreich und der 

Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über den 

Kleinen Grenz\lerkehr (BGEl "Nr .. 379/"i968) und 
2. das Abkommen zwischen der Republik. Österreich und der 

Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslavden über die 
Verbringung von Waren im Kleinen Grenzverkehr (BGBloNro 

400/1968) 
vor. 

Zu 1.: 
Gemäß Artikel 15 des Abkommens dürfen die Staatsbürger der 
beiden Vertrags staaten , elie ihren vlohnsi tz in einem der beiden 
Grenzbezirke haben und berechtigt sind, mit einem Grenzüber­
trittschein die Staatsgrenze zu überschreiten, für die Bewirt­
schaf·tung der im jenseitigen Grenzbezirk liegenden Grundstücke 
al.le erforderlichen Gegenstände und Materialien sowie Tiere 
einschließlich des notwendigen .Futters eingangsabgabenfrei 
aus dem einen Grenzbezirk in den anderen verbringen. 

Zu 2.: 

. Im Grund.e des Artikels 1 Absatz 1 des Abkommens dürfen Inhaber 
von Dauergrenzscheinen bei ihrer Rückl\:ehr aus dem jensei tigen 
Grenzbezirk im Laufe eines Monats ~laren für den eigenen Bedarf 
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und Haushalt (nich"G aber zu llandelsz .... lecken) bis zu einem Ge­

samtwert von S 208,- eingangsabgabenfrei einbringen. 

Das Abkommen unter 1,. stellt die Zusam.menfassung und Verbes­

serung einer Reihe von frÜheren Abkommen über den Kleinen 

Grenzverkehr mit Jugoslavlien dar, so daß in nächster Zeit ein 

neues, diese Materie urrLfassendes Abkommen ''feder notvlendig, noch 

beabsichtigt is·t~ Hinsj.chtlich des Abkommens un"tier 2. vlird 

bei der nächsten ordentlichen Tagung der Gemischten Kommission 

für den Kleinen Grenzverkehr zwischen Österreich und Jugos­

la,·lien, die voraussichtlich im September 1971 stattfinden 

wird, wieder eine Erhöhu.ng der Wertgrenze auf 'etwa S 300,­

vorgeschlagen werdeno Dieser Vorschlag \vurde der jugoslawi-' 

sehen Seite bereits 1968 gemacht, hat jedoch bei dieser (ver­

mutlich aus devisenrechtlichen Er\vägungen) keine Zustimmung 

gefunden (auf die Erläuterungen zum Abkommen wird hinge',liesen. 
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